
DER »FHCHVERBHND FÜR WIRTSCHHFTLICHE 
INTERESSEN IM KUNSTGEWERBE« GEGEN 

HERMHNN MUTHESIUS 
(SIEHE HUCH UNSEREN HEUTIGEN LEITARTIKEL: »KUNSTGEWERBE 

UND ARCHITEKTUR«) 

er gegen Hermann Muthefius in einem Berliner Wochen- 
blätteben erfebienene Scbmäbartikel ift, wie dort hervor- 
gebt, von dem Berliner »Facbverband für die wirtfebaft- 

lieben Intereffen des Kunftgewerbes« infpiriert. Daß die Urheber 
jenes unerhörten Pamphlets gerade Angehörige jenes Standes 
find, der dem Vorkämpfer kunftgewerblicber Intereffen, Hermann 
Muthefius, zu tiefer Dankbarkeit verpflichtet ift, zeigt klar, welche 
Hemmungen und Rückftände im eigenen Lager zu überwinden 
find. Außerdem hat der Fachverband Befchwerdefchriften gegen 
Muthefius an die Älteften der Berliner Kaufmannfchaft und an 
den Handelsmini ft er von Delbrück gerichtet, worin die akade- 
mifebe Tätigkeit an der Handelsbocbfcbule fowie das literarifebe 
und organifatorifebe Wirken des Geheimrat Muthefius heftig an¬ 
gegriffen und verlangt wird, daß diefer Tätigkeit Einhalt geboten 
werde. Die Älteften haben dem Fachverband mit einer Rüge 
geantwortet und den ungebührlichen Ton gegenüber einem um 
das deutfehe Kunftgewerbe hochverdienten Mann verwiefen. Das 
Vorgeben des Facbverbandes findet in allen Kreifen entfebiedene 
Zurückweifung. Die vom Facbverband aus Mangel an fachlichen 
Argumenten veranlaßten perfönlicben Gebäffigkeiten, die unvor- 
nebme Art der Polemik, läßt in jenem Verband auf keinen geiftigen 
und ethifeben Hocbftand fcbließen. Die in ähnlicher Tonart ab¬ 
gefaßte Befchwerdefcbrift, die der Fachverband gegen H. Muthefius 
beim Handelsminifter von Delbrück eingebracht, bat eine fpontane 
Gegeneingabe feitens der vornehmen Kunftgewerbetreibenden 
verurfacht, die folgenden Wortlaut bat: □ 

Sr. Exzellenz 
dem Handelsminifter Herrn von Delbrück 

Berlin. 

Die Unterzeichneten, im deutfehen Kunftgewerbe tätigen Firmen, 
erbeben bei Ew. Exzellenz Einfprucb gegen die vom »Facbver¬ 
band für die wirtfcbaftlicben Intereffen des Kunftgewerbes« Ew. 
Exzellenz übermittelten Refolution, betreffend die von Herrn 
Gebeimrat Dr. Ing. Hermann Muthefius in der Berliner Handels¬ 
bocbfcbule gehaltenen Eröffnungsvorlefung über die Bedeutung 
des Kunftgewerbes und einem in den »Rbeinlanden« veröffent¬ 
lichten Auffatj über »Die nationale Bedeutung des Kunftgewerbes«. 

Zunäcbft fei bemerkt, daß diefe Refolution lediglich von dem 
Arbeitsausfchuß des Fachverbandes ausgearbeitet und befcbloffen 
worden ift und den Mitgliedern nicht Vorgelegen bat. Es ift 
daher durchaus zu bezweifeln, daß ficb die in der Refolution 
niedergelegte Anfcbauung des Arbeitsausfcbuffes mit der Meinung 
der Mitglieder des Facbverbandes deckt. □ 

Aber felbft, wenn dies der Fall fein follte, halten die Unter¬ 
zeichneten für ihre Pflicht, beftimmt und feft gegen eine abfällige 
Kritik des fchriftftellerifcben Wirkens des Gebeimrats Dr. Ing. 
Hermann Muthefius, als einer völligen Verkennung der Sachlage, 
Einfprucb zu erbeben. Wir können in diefer Refolution des 
Arbeitsausfcbuffes des »Facbverbandes für die wirtfcbaftlicben 
Intereffen des Kunftgewerbes« nur die traurige Beftätigung der 
von Herrn Gebeimrat Dr. Ing. Hermann Muthefius in diefem und 
anderen Auffätjen gerügten Mißftänden im deutfehen Kunftge¬ 
werbe erblicken. Herr Gebeimrat Dr. Ing. Hermann Muthefius 
fchreibt und unterzeichnet feine Auffätje als Privatmann, nicht 
als Beamter. Wer nun durch die von einem Privatmann ge¬ 
übte Kritik betroffen ficb nicht anders zu helfen weiß, als indem 

er bei der Staatsbehörde Schuf} fucht, beweift lediglich, daß er 
nicht mehr imftande, feinen Plat} in der öffentlichen Meinung durch 
die Güte feiner gewerblichen Arbeit felbft zu behaupten, andere 
für das eigene Unvermögen verantwortlich zu machen fucht. □ 

Doch zur Ehre des deutfehen Kunftgewerbes fei gefagt, daß 
das deutfehe Kunftgewerbe nicht fo kümmerlich und febwaeb ift, 
um eine wie immer geartete öffentliche Kritik fürchten zu 
müffen. Im Gegenteil: Jede auf Steigung der kunftgewerblichen 
Arbeit gerichtete Bemühung kann ficb nichts befferes wünfeben, 
als wenn durch eine fchonungslofe Kritik beftebender Mißftände 
das Publikum erzogen wird, feine Anfprücbe auf gediegene und 
gute Arbeit zu fteigern. Wird nun gar diefe Kritik mit der 
umfaffenden Sachkenntnis, unter fo hoben Geficbtspunkten und 
aus einer fo unantaftbaren ethifeben Grundgefinnung heraus» 
geübt, wie es in den betagten Auffäfjen der Fall ift, fo können 
wir Kunftgewerbetreibenden dafür nur dankbar fein. Wir freuen 
uns, daß es in Deutfcbland Männer gibt, die wie Muthefius, ohne 
parteiifebe Engherzigkeit, ohne irgend einem künftlerifcben oder 
gewerblichen Cliquenwefen das Wort zu reden, rein aus der 
Fülle einer im In» und Ausland gefammelten künftlerifcben und 
gewerblichen Erfahrung an die Gefamtheit der Nation die Frage 
richten: wollen wir ein nationales Kunftgewerbe, wie wir feit 
anderthalb Jahrhundert eine nationale Literatur befitjen, oder 
wollen wir die unentwegten Nachahmer fremder Sitte, fremder 
Stile, fremder Kunftempfindungen bleiben, wollen wir wie einft 
im Mittelalter ein hochentwickeltes felbftbewußtes Kunftgewerbe, 
oder foll die kunftgewerblicbe Produktion nur von dem klein¬ 
lichen Gefichtspunkt beberrfebt bleiben, durch Befriedigung je¬ 
weiliger Modebedürfniffe den Markt zu verforgen, wollen wir 
mit einem Wort Kunftgewerbe als ein reines Gefcbäft betrieben 
wiffen oder wollen wir eine Volksangelegenbeit daraus machen, 
welcher die Erziehung und Veredelung des Volkes zur Pflicht 
wird. Diefe Zukunftsfrage deutfeher Kultur in ihrer Bedeutung 
klargelegt zu haben ift ein Verdienft von Hermann Muthefius. 
Wir begrüßen es, daß der Staat diefem Manne einen Wirkungs¬ 
kreis eröffnet bat, der ihm geftattet, die Fragen kunftgewerb¬ 
licber Erziehung praktifcb in Angriff zu nehmen, ohne irgend¬ 
wie feiner geiftigen Bewegungsfreiheit Schranken zu ziehen. 
In diefer glücklichen Verbindung verwaltender und fcbriftftelle» 
rifcher Tätigkeit des Dr. Hermann Muthefius feben wir die befte 
Gewähr für die nachhaltigen und fegensreicben Wirkungen. Wir 
können Ew. Exzellenz nur Dank fagen dafür, daß hier der 
rechte Mann am rechten Plat}e fleht. Und wenn diefem Manne 
Einfeitigkeit vorgeworfen wird, fo ift es nicht Einfeitigkeit klein¬ 
licher Parteifucht, fondern jene notwendige Einfeitigkeit des 
fehöpferifeb veranlagten, zur großen Wirkfamkeit berufenen 
Menfchen, ohne welche überhaupt nichts gefebaffen werden kann. 

Wir bitten Ew. Exzellenz ganz geborfamft, von diefem Urteil 
angefebener deutfeher Kunftgewerbetreibenden Kenntnis zu 
nehmen. Wir vertrauen im übrigen darauf, daß es nur einer 
Prüfung der Schriften des Geheimrat Dr. Ing. Hermann Muthefius 
bedarf, um Ew. Exzellenz von der Richtigkeit unferes Urteils 
zu überzeugen. □ 
Folgen Unterlcbriften der bervorragendften Künftlerwerkftätten und nach 
künftlerifcben Geficbtspunkten geleiteten Betriebe wie: Vereinigte Werk- 
ftätten für Kunft im Handwerk A.-G., München und Bremen; Werkftätten 
für Wobnungseinricbtungen, Karl Bertfcb, München; Gottlob Wunderlich, 
Zfcbopautal und Waldkircben i. S.; Wilhelm & Co., Kunftwerkftätten für 
Metallarbeiten, München; Jofepb Laffer, Werkftätten für kunftgewerblicbe 
Metallarbeiten, München; Saaledcer Werkftätten G. m. b. H., Saaleck b. Köfen 
i.Tb. (Schulde, Naumburg); Julius Koblinsky & Co., Breslau; K. Rotbmüller, 
München; Werkftätten für deutfehen Hausrat, Tbeopbil Müller, Dresden; 
Dresdner Werkftätten für Handwerkskunft, Schmidt & Wilhelm, Dresden; 
Deutfehe Werkftätten für Handwerkskunft, Karl Schmidt, Dresden. 
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